
Einleitung

Stellen Sie sich vor, Sie wären wieder acht Jahre alt. 
Stellen Sie sich vor, Sie stehen in diesem Moment 
in einer Notaufnahme im Krankenhaus: Das Licht ist 

grell, es laufen hektisch Menschen an Ihnen vorbei. Diese 
Menschen sind doppelt so groß wie Sie, tragen weiße Kit-
tel und sprechen Wörter aus, die Sie nie gehört haben. Es 
riecht unangenehm, Menschen weinen, manche sehen viel-
leicht verletzt, krank oder zumindest besorgt aus. Wie wür-
den Sie sich fühlen? Wonach würden Sie sich in so einem 
Moment sehnen?

Stellen Sie sich nun vor – Sie sind immer noch acht Jahre alt –, 
Sie müssen zur Polizeistation und etwas aussagen. Sie gehen 
in die Polizeistation und überall sind Menschen in Uniform, 
teilweise mit Pistolen am Gürtel. Alle Tische sind zu hoch für 
Sie und der Stuhl, auf den Sie sich setzen, ist eindeutig für 
die Größe eines Erwachsenen gemacht. Sie werden Sachen 
gefragt, die kompliziert klingen. Vielleicht werden Sie auch 
in einer Art gefragt, die Ihnen das Gefühl gibt, Sie hätten et-
was falsch gemacht. Vielleicht, weil Sie nicht mehr alles ganz 
genau wissen. Was würden Sie sich in so einem Moment 
wünschen?

Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie betreten als achtjähriges Kind 
ein Gerichtsgebäude, weil sie etwas aussagen müssen. Die 
Eingangshalle ist groß und die Treppen sind beeindruckend 
breit, sie sehen Menschen mit schwarzen langen Umhängen, 
die hinter Türen verschwinden, die mit lautem Ton ins Schloss 
fallen. Was bräuchten Sie wohl in diesem Moment?

In diese und ähnliche Situationen werden Kinder und Jugend-
liche in Deutschland häufig gebracht, wenn sie rechtliche 
Klärung und professionelle Unterstützung nach Gewaltvor-
fällen – insbesondere sexualisierten Gewaltvorfällen – su-

chen. Sie müssen meist viele unterschiedliche Institutionen 
durchlaufen, die nicht auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet sind, 
und werden immer wieder – selten kindgerecht – nach ih-
ren Erlebnissen befragt (UBSKM, 2021). Diese Situation hat 
die gemeinnützige Stiftung World Childhood Foundation da-
zu bewogen, deutschlandweit das Konzept Childhood-Haus 
auf den Weg zu bringen, das auf den europäischen Barna-
hus- („Haus für Kinder“) Standards basiert. Childhood-Häuser 
sind multidisziplinäre ambulante Anlaufstellen, in denen ver-
schiedene Disziplinen unter einem Dach zusammenkommen 
und einen Schutzraum schaffen, in dem das Kind im Zentrum 
steht. Grundlegend ist ein koordiniertes und abgestimmtes 
Vorgehen an einem Ort, an dem Jugendhilfe, Medizin, Psy-
chologie, Polizei und Justiz kindgerecht und traumasensibel 
agieren, ohne dass für das Kind bei den verschiedenen Vor-
stellungen, Untersuchungen und ggf. polizeilichen oder rich-
terlichen Befragungen ein Ortswechsel erfolgen muss. Was 
diese komplexe und interdisziplinäre Zusammenarbeit über 
die Grenzen verschiedener behördlicher Strukturen hinweg 
im Detail bedeutet, soll hier insbesondere im Hinblick auf die 
Tätigkeitsfelder der Psychologie mit den Kontaktpunkten zu 
klinischer Psychologie und Psychotherapie, Psychiatrie und 
Rechtspsychologie erläutert werden. Damit diese Erläute-
rung möglich ist, werden einführend die Themenfelder Trau-
ma, sexualisierte Gewalt und potenzielle Folgen eingeordnet 
und das Childhood-Haus-Konzept näher erläutert.

Trauma und sexualisierte Gewalt an 
Kindern und Jugendlichen
Der Begriff Trauma (griech. Verletzung, Wunde) wurde lange 
ausschließlich auf körperliche Verletzungen bezogen (Maer-
cker, 2017), bis die Psychotraumatologie daran anknüpfte und 
unter dem Begriff Psychotrauma eine seelische Verletzung 
fasste. Fischer und Riedesser (2009, S. 86) definieren ein 
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Trauma als ein „vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohli-
chen Situationsfaktoren und den individuellen Bewältigungs-
möglichkeiten, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutz-
loser Preisgabe einhergeht“. Ob eine Situation traumatisch 
ist oder nicht, hängt weniger mit äußeren Geschehen als mit 
dem subjektiven Erleben und den nachfolgenden Verarbei-
tungsmöglichkeiten zusammen (Gebrande, 2021). Faktoren 
wie das Alter der Person, die Dauer, die Intensität und Form 
der traumatisierenden Situation sowie das Maß an Unterstüt-
zung vor-, während und danach bestimmen maßgeblich über 
den Verlauf der Bewältigung (Hantke & Görges, 2023). Die 
zwei Diagnosen (nach ICD-11) Posttraumatische Belastungs-
störung (PTBS) sowie die komplexe Posttraumatische Belas-
tungsstörung (kPTBS) stellen dabei die zwei relevantesten 
klinischen Störungsbilder dar.

Bei Kindern können die Folgen potenziell traumatischer Ereig-
nisse sehr unspezifisch und individuell variieren. Schmid und 
Kollegen (2010) verweisen auf die Vielzahl an biopsychosozi-
alen Problemen, die durch ein traumatisches Ereignis auftre-
ten können und die stark vom Entwicklungsstand des Kindes 
abhängig sind. Sie sprechen von einer „Breitbandsymptoma-
tik mit vielen komorbiden Störungen“ (Schmid et al., 2010, 
S. 47). Wie umfassend und schwerwiegend die biopsycho-
sozialen Auswirkungen von solchen potenziell traumatischen 
Erlebnissen (vor allem komplexer Traumatisierungen) sein 
können, hat in den USA die ACE-Studie (Adverse Childhood 
Experiences Study) deutlich herausgestellt. Je mehr kritische 
Kindheitserlebnisse wie Vernachlässigung, sexualisierte Ge-
walt oder physische Gewalt ein Mensch erlebt hat, desto hö-
her ist die Wahrscheinlichkeit für spätere psychische wie kör-
perliche Belastungen wie zum Beispiel Depression, suizidales 
Verhalten, Drogenkonsum, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 
Diabetes (Felitti et al., 1998; aktuell für Deutschland in ähn-
licher Form auch die NAKO-Studie, siehe dazu Klinger-König 
et al., 20241).

Gewaltbetroffene Kinder und  
Jugendliche im deutschen System

Statistisch gesehen sind ein bis zwei Kinder einer deutschen 
Schulklasse von sexualisierter Gewalt betroffen (UBSKM, 
2017). Dass diejenigen, die betroffen sind, jedoch mit ih-
ren Erlebnissen Gehör und Unterstützung finden, ist nicht 
selbstverständlich: Meist gelingt es erst nach vielfältigen 
Versuchen. Daraufhin beginnt in der Regel ein Behörden-, 
Ärzt*innen- und Befragungsmarathon mit verschiedenen, 
teils sehr „versäult denkenden“ Professionen bzw. Behörden 
mit unterschiedlichen Aufträgen. Komplexe Hilfesysteme, 
unterschiedliche regionale und föderale Strukturen stellen 
alle Beteiligten vor erhebliche Herausforderungen bezüg-
lich Vernetzung und Schnittstellenarbeit. Für Betroffene be-
deutet das in aller Regel eine Vielzahl verschiedener – teils 
einschüchternder – Befragungen über die aktuelle Situation 
bzw. das Geschehene (Haldorsson, o. J.), mit einer großen 
Gefahr von suggestiv wirkenden Fragen, insbesondere dann, 
wenn traumauninformiertes und für diese spezifische Situa-
tion ungeschultes Personal die Befragungen durchführt. Zu-
dem werden medizinische Untersuchungen, denen sich Be-
troffene unterziehen müssen, häufig nicht von qualifizierten 
Kinderschutzmediziner*innen und in der forensischen Spu-
rensicherung geschulten Ärzt*innen geleistet. Entscheiden 
sich Betroffene bzw. deren Umfeld, Anzeige zu erstatten, 
und es kommt zu einem Verfahren, zieht sich dieses in der 
Regel über Monate oder sogar Jahre hin, was Betroffene als 
sehr belastend empfinden (UBSKM, 2021). Kommt es in all 
diesen Prozessen zu – meist unbeabsichtigten – Unstimmig-
keiten und Informationsverlusten durch Befragungen bzw. 
durch eine unzureichende oder fehlerhafte Dokumentation, 
entsteht ein hohes Risiko, dass Kinder und Jugendliche als 
Zeug*innen angezweifelt werden bzw. die erhobenen Befun-
de und Beweismittel unzureichend sind. Diese Schwierigkei-
ten im Klärungsprozess tragen auch maßgeblich zu einem 
erhöhten Risiko an Reviktimisierung und Retraumatisierung 
bei und können gezielte Maßnahmen zum Schutz des Kindes 
auch aus Perspektive des Jugendamtes und Familiengerichts 
erschweren (ebd.).

Das Childhood-Haus Konzept und seine 
Qualitätsstandards
Um all das möglichst zu verhindern, setzt die World Childhood 
Foundation in Deutschland das Konzept Childhood-Haus um 
und bringt alle involvierten Professionen unter einem Dach 
zusammen, die die betroffenen Kinder und Jugendlichen 
brauchen. 1999 von I. M. Königin Silvia von Schweden mit 
dem Ziel gegründet, die Lebensbedingungen junger Men-
schen zu verbessern, die Gewalt, insbesondere sexualisier-
ter Gewalt und Vernachlässigung, ausgesetzt sind, fokussiert 

Kindgerecht gestaltete Räumlichkeiten im Childhood-Haus (Foto: 
Michael Bader, Childhood)

1 Zu den hier kursiv ausgewiesenen Kurztiteln finden Sie ausführliche bibliogra-
phische Angaben am Ende des Artikels, das vollständige Literaturverzeichnis 
auf der Homepage der Zeitschrift unter www.psychotherapeutenjournal.de.
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sich die Stiftung in Deutschland seit einigen Jahren auf die 
Umsetzung von Childhood-Häusern bzw. international auf 
sog. Child-Advocacy-Center- oder Barnahus-Modelle.2 Die 
inzwischen zehn ambulanten Childhood-Haus-Anlaufstellen 
in neun Bundesländern bieten einen Rahmen, in dem alle 
nötigen Kinderschutzmaßnahmen durchgeführt werden und 
insbesondere kind- und opfergerechte strafrechtliche Maß-
nahmen erfolgen können, ohne dass die Kinder und Jugend-
lichen einen Ortswechsel vollziehen müssen. Alle beteiligten 
Stellen – Polizei, Jugendamt, Medizin, Psychologie und Jus-
tiz – kommen zum Childhood-Haus in eine kinderfreundliche 
Umgebung. Psychosoziale Fachkräfte für das individuelle 
Casemanagement koordinieren dabei alle Prozesse und kön-
nen als konstante Ansprechpersonen bei medizinischen und 
forensischen Untersuchungen, polizeilichen Befragungen, 
ermittlungsrichterlichen Vernehmung bis hin zu psychologi-
scher und sozialpädagogischer Beratung und Unterstützung 
sowie notwendigen Abstimmungen mit dem Jugendamt die 
Prozesse begleiten. Es werden Abläufe mit den Professionen 
Pädiatrie, Kinderchirurgie, Kinder- und Jugendgynäkologie, 
Rechtsmedizin, Kinder- und Jugendpsychologie sowie -psy-
chiatrie und bei Bedarf weiteren medizinischen Fachrichtun-
gen, mit Jugendämtern, Trägern der Jugendhilfe, Fachbera-
tungsstellen, Polizei, Staatsanwaltschaft, Amtsgericht, Land-
gericht und ggf. Oberlandesgerichten sowie Opferhilfe stets 
im Blick behalten.

Das Childhood-Haus-Konzept basiert dabei auf dem soge-
nannten europäischen „Barnahus-Modell“ mit seinen zehn 

Barnahus-Qualitätsstandards. 
Mit diesen Standards wurde 
erstmals versucht, die Grund-
sätze für die Interventionen 
und Leistungen in Europa zu 
definieren. Der Name Barnahus 
(„Haus für Kinder”) kommt ur-
sprünglich aus Island, wo 1998 
die erste Anlaufstelle gegrün-
det wurde und sich daraufhin 
– bisher vor allem in den nordi-
schen Ländern – viele weitere 
Barnahus-Einrichtungen etab-
lierten. Die Childhood-Häuser/
Barnahus-Modelle können als 
„Versuch betrachtet werden, 
die Rechte von Kindern zu 
„operationalisieren”, um eine 
Unterstützung sowie einen an-
gemessenen Schutz zu erhal-
ten und Zugang zu einer kinder-
freundlichen Justiz zu haben“. 
(Haldorsson, 2017, S. 2). Sie sol-
len zudem als „Leitlinien“ auf 
einem Weg zur Verbesserung 
der Rechte minderjähriger Op-
fer und Zeug*innen von Gewalt 
und Vernachlässigung gesehen 

werden. Inhaltlich basieren sie auf der UN-Kinderrechtskon-
vention und sind fachlich durch wissenschaftliche und evi-
denzbasierte Erkenntnisse unterlegt.

Die Standards bestehen aus zugrundeliegenden Prinzipien, 
spezifischen Aktivitäten und institutionellen Vereinbarungen, 
die kindzentrierte und effektive, kollaborative Maßnahmen er-
möglichen:

Standard 1 umfasst die Kerngrundsätze: Alle folgenden 
Qualitätsstandards haben Kerngrundsätze gemeinsam, die 
eine Kontinuität bezüglich der Qualität der Versorgung und 
Behandlung der Betroffenen garantieren sollen. Im Zentrum 
aller Handlungen und Prozesse, die im Childhood-Haus statt-
finden, steht zu jeder Zeit das Wohl des betroffenen und zu 
betreuenden Kindes. Kinder und Jugendliche haben jederzeit 
das Recht, Informationen in altersgerechter Form zu erhalten 

2 Die World Childhood Foundation wurde 1999 von Ihrer Majestät, Königin 
Silvia von Schweden, mit dem Ziel gegründet, das Recht der Kinder auf eine 
sichere und liebevolle Kindheit zu schützen und die Lebensbedingungen derje-
nigen Kinder zu verbessern, die sexuellem Missbrauch und Gewalt ausgesetzt 
sind. Die vier Schwesterstiftungen der World Childhood Foundation in Deutsch-
land, Schweden, den USA und Brasilien arbeiten derzeit mit über 60 Partner-
organisationen in 14 Ländern zusammen. Die gemeinsame Vision ist es, dass 
alle Kinder eine sichere und beschützte Kindheit erleben dürfen. Die World 
Childhood Foundation Deutschland fördert innovative und nachhaltige Projekte, 
die sich in der Prävention und Intervention von Kindesmissbrauch und sexuali-
sierter Gewalt an Kindern stark machen. Die Stiftung möchte Kindern ihr Recht 
auf eine geschützte Kindheit wahren und somit durch präventive Maßnahmen 
Missbrauch, Ausbeutung und Vernachlässigung verringern. Die gemeinnützige 
Arbeit der Stiftung, die in diesem Jahr ihr 25. Jubiläum feiert, wird allein durch 
Spenden finanziert. Weitere Informationen unter: www.childhood-de.org
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und ihre Ansichten und Bedürfnisse mitzuteilen. Unangemes-
sene Verzögerungen sollen stets vermieden werden, Kinder 
und Jugendliche sollen in den verschiedenen Prozessen effi-
zient und effektiv unterstützt und befähigt werden. Grundle-
gend für all das ist ein traumainformiertes Gesamtverständ-
nis.

Die Standards 2 und 3 fokussieren auf die Zusammen-
arbeit im Childhood-Haus. Diese ist multidiziplinär und 
ressortübergreifend mit klar definierten Rollen, um eine 
strukturierte und transparente Zusammenarbeit zu garantie-
ren. Die Zielgruppe ist dabei inkludierend, breit gefasst und in 
Kooperationsvereinbarungen klar definiert.

Standard 4 definiert eine kinderfreundliche Umgebung, die 
entsprechend gestaltete Innenbereiche, einen Befragungs-
raum mit Video- und Tonaufzeichnung sowie weitere räumli-
che Möglichkeiten beinhaltet, die einen Rückzugsort für das 
Kind sowie die Kontaktverhinderung zwischen Betroffenen 
und Angeschuldigten gewährleisten.

Im Standard 5 geht es um das Casemanagement, das die 
Koordination ressortübergreifenden Arbeitens beinhaltet so-
wie die Berücksichtigung der Perspektive des Kindes, die 
Einhaltung formaler Verfahren und Routinen, die Fallplanung 
und -besprechung sowie die Lotsenfunktion für das Kind und 
seine Angehörigen.

Der Standard 6 fokussiert auf das altersgerechte forensische 
Interview. Dieses wird durch geschultes Fachpersonal der 
Polizei oder Justiz im Childhood-Haus evidenzbasiert durch-
geführt und audiovisuell aufgezeichnet. Eine rechtssichere 
Durchführung insbesondere im Hinblick auf eine faire Ver-
handlung und die Wahrung der Verfahrensrechte aller Betei-
ligten werden sichergestellt.

Die medizinische Betreuung – Standard 7 – ist kinderschutz-
medizinisch und forensisch durch qualifizierte medizinische 
Fachkräfte in die Abläufe und als Teil der Fallbesprechung 
und Planung integriert. Die therapeutischen Leistungen – 
Standard 8 – beinhalten die Beurteilung, Beratung und ge-
gebenenfalls die Einleitung der Behandlung des Kindes durch 
geschultes Fachpersonal, bei Bedarf Krisenintervention, und 
sind als Teil der Fallbesprechung und Planung zu berücksich-
tigen. Das Recht des Kindes auf Information und Partizipation 
wird dabei stets gewahrt.

Durch die Standards 9 und 10, in denen der Aufbau von 
Kapazitäten der Fachkräfte und die Verbreitung von Wissen 
und Kompetenzen beschrieben werden, wird das Fundament 
des Konzeptes weiter gestärkt. Die Mitglieder des Childhood-
Haus-Teams und die involvierten Partner*innen der verschie-
denen Berufsfelder erhalten regelmäßige Fort- und Weiterbil-
dungsangebote sowie Supervision. Schulungen werden so-
wohl für Spezialgebiete der einzelnen Professionen als auch 
zu bereichsübergreifenden, transprofessionellen Aspekten 
angeboten.

Das primäre Ziel der Stiftung ist, in jedem Bundesland min-
destens ein Pilotprojekt zu implementieren, wodurch dann 
Multiplikations- und Skalierungseffekte angestoßen werden. 
Föderalistische Strukturen und regionale Besonderheiten füh-
ren dazu, dass die Umsetzung des Konzepts trotz gleicher 
Grundstandards heterogen ist. Trägerschaften, inhaltliche 
Schwerpunkte, Teamzusammensetzungen, Zugangswege 
und Niedrigschwelligkeit, (Langzeit)Finanzierungsmodel-
le, die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Diszipli-
nen sowie mit den weiteren Netzwerkpartner*innen sind 
stets standortspezifisch adaptiert. Trägerstrukturen wurden 
in Deutschland bisher in den Sektoren Gesundheit und Ju-
gendhilfe an (Universitäts-)Kliniken und kommunalen/freien 
Jugendhilfeträgern etabliert. Ein Childhood-Haus kann dem-
nach im Angebotsspektrum und der strukturellen Integration 
variieren, insb. hinsichtlich der (kinderschutz-)medizinischen, 
psychologischen und sozialpädagogischen Leistungen so-
wie hinsichtlich der Größe und weiterer assoziierter Netz-
werkangebote des regionalen Einzugsgebiets. Auch räumlich 
sind die „Childhood-Haus-Einheiten“ mit Wartebereich, Ge-
sprächs-/Beratungsräumen, medizinischem Untersuchungs-
raum und Räumen für eine audiovisuelle Vernehmung stets 
unterschiedlich als in sich geschlossene Einheiten in den Ge-
bäuden bzw. als eigenständiges Haus aufgebaut.

Was jedoch allen Childhood-Häusern ungeachtet ihrer Unter-
schiedlichkeit gemein ist: Jede Handlung, die in den Einrichtun-
gen erfolgt, stellt die Perspektive und Bedürfnisse der Kinder 
und Jugendlichen in den Mittelpunkt. Das langfristige Ziel, einen 
professionellen, traumainformierten interdisziplinären Umgang 
mit Blick auf die Gesamtsituation der Minderjährigen zu gewäh-
ren, wird von allen beteiligten als Kernkooperationspartner*innen 
vorgegebenen Disziplinen fokussiert. Childhood-Häuser stellen 
damit einen konkreten Lösungsansatz für allgegenwärtige He-
rausforderungen und Belastungen in der Klärung/Versorgung 
und rechtlichen Bearbeitung von Kinderschutzfällen bzw. bei 
Gewalterfahrungen von Kindern dar.

In der praktischen Umsetzung bewegt sich das Modell stets in 
den Grenzen der aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen 

Kinderfreundliche Atmosphäre im Befragungsraum mit Video- und 
Tonaufzeichnungsmöglichkeit (Foto: Michael Bader, Childhood)
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aller beteiligten Systeme in Deutschland und kann inhärente 
Reibungspunkte der Rechtsnormen, der zugrundeliegenden 
Systemlogiken und -werte nicht vollends auflösen. So werden 
auch in der Alltagspraxis beispielsweise Fragestellungen auf-
geworfen, wie mit traumatherapeutischen Maßnahmen rund 
um ein laufendes Strafverfahren umgegangen werden sollte 
und welchen zeitlichen bzw. inhaltlichen Einbezug rechtspsy-
chologische Leistungen in den Abläufen haben sollten.

Ein Fallbeispiel

Zum besseren Verständnis folgend ein fiktives Fallbeispiel 
wie es sich in einem Childhood-Haus abspielen könnte:

Ben ist ein tendenziell schüchterner und zurückgezogener zehn Jahre 
alter Junge, der in der Schule über einen längeren Zeitraum Verhal-
tensänderungen gezeigt hat. Bei einem Workshop in der Schule wird 
das Thema häusliche und sexualisierte Gewalt thematisiert, woraufhin 
er den Kontakt zu einer Schulsozialarbeiterin aufnimmt und über sexu-
alisierte Gewalt durch den neuen Lebensgefährten seiner Mutter be-
richtet. Die Schulsozialarbeiterin spricht sich intern mit Kolleg*innen ab 
und folgt einem Handlungsleitfaden für den Umgang bei Verdacht auf 
Kindeswohlgefährdung/(sexualisierte) Gewalt. Da umgehender Hand-
lungsbedarf besteht, wird eine Beratung durch eine Insofern erfahrene 
Fachkraft in Anspruch genommen und nach Kontaktaufnahme zu Bens 
leiblichem Vater, zu dem Ben nach der Schule gehen sollte, mit dessen 
Information und Einverständnis das zuständige Jugendamt informiert. 
Da Ben erzählt, dass er an verschiedenen Körperstellen Schmerzen 
empfindet, nachdem „es“ in der letzten Nacht besonders schlimm war, 
erfolgt nach Rücksprache mit dem Jugendamt die Kontaktaufnahme 
zum Childhood-Haus. Die dortige koordinierende Fachkraft organisiert 
noch für denselben Tag einen Vorstellungstermin unter Einbezug von 
Kinderschutzmedizin und Rechtsmedizin. Der zuständige Mitarbeiter 
des sozialen Dienstes kündigt an, ebenfalls zum Childhood-Haus zu 
kommen, um dort ein erstes Gespräch mit dem Vater zu führen.

Es wird von der koordinierenden Fachkraft geklärt, welche Behörden/
Institutionen bereits involviert sind, wie diese in die weiteren Maßnah-
men einbezogen werden müssen und können (insb. auch hinsichtlich 
des Informationsaustauschs untereinander) und sie bespricht mit Ju-
gendamt und Bens Vater, wie die Mutter als ebenfalls Sorgeberechtig-
te mit einbezogen werden muss.

Bei Eintreffen im Childhood-Haus empfängt die koordinierende Fach-
kraft Ben und seinen Vater in Ruhe und erklärt entwicklungsgerecht, 
welche Angebote und Maßnahmen im Childhood-Haus möglich sind 
und welche nächsten Schritte und zu beteiligenden Personen notwen-
dig sind. Die psychosoziale Fachkraft bespricht mit Ben und dem Vater, 
dass eine Untersuchung durch Ärzt*innen erfolgen sollte, um zu schau-
en, wie es Ben aus medizinischer Sicht geht, gerade weil an seinem 
Körper eventuell Spuren sein könnten, die festgehalten werden sollten. 
Wichtig ist, dass Ben jederzeit sagen bzw. zeigen kann, was er nicht 
will, und zu allem Fragen stellen kann. Im Zuge dieser Unterhaltung 
wird auch exploriert, ob Ben und/oder sein Vater direkten Bedarf für ein 
psychologisches Beratungsgespräch haben bzw. wie die Belastungssi-
tuation adressiert werden kann. Die kinderschutzmedizinischen Unter-
suchungen werden gemeinsam von einem Pädiater und einer Rechts-
medizinerin altersgerecht und in ruhiger Atmosphäre durchgeführt.

Das erste Kennenlerngespräch mit der Psychologin zielt darauf ab, Ben 
und seine Lebenswelt besser kennenzulernen und Belastungen und 
Ressourcen zu screenen. Die konkreten Erlebnisse, die zu der Vorstel-
lung im Childhood-Haus geführt haben, sind dabei jedoch nicht Fokus 
des Gesprächs. Alle spontanen Äußerungen von Ben, die sich auf die 
vermuteten Übergriffe beziehen, werden von allen Beteiligten Berufs-
gruppen im Childhood-Haus möglichst wortlautgetreu dokumentiert.

Die rechtsmedizinischen Untersuchungsergebnisse zeigen indessen 
keine eindeutigen bzw. beweiskräftigen Befunde (wie es bei sexua-
lisierten Gewaltformen häufig der Fall ist), die Untersuchungsproben 
von Körperabstrichen werden asserviert. Der allgemeine Gesundheits-
zustand von Ben ist weitestgehend altersentsprechend. Bezüglich der 
anamnestisch geschilderten zunehmenden Verhaltensauffälligkeiten 
wird im weiteren Verlauf diskutiert, ob ggf. eine weiterführende Ent-
wicklungsdiagnostik indiziert ist bzw. hilfreich sein könnte. Da ohnehin 
noch eine Folgeuntersuchung bezüglich möglicher sexuell übertrag-
barerer Erkrankungen vereinbart werden muss, wird dieses Thema zu 
einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen.

Hinsichtlich des weiteren Vorgehens fragt der Vater, was es eigentlich 
bedeuten würde, wenn eine Anzeige erstattet würde. Auch Ben zeigt 
sich verunsichert, was nun weiter passieren wird.

Der Kollege des Sozialen Dienstes des Jugendamtes hat bereits mit 
dem Vater erläutert, welche Aufgaben das Jugendamt hat, welche 
Schritte bei einem Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung erforder-
lich sind und wie diese mit dem Familiengericht zusammenhängen.

Bezüglich einer möglichen Anzeigeerstattung schildert die koordinie-
rende Fachkraft des Childhood-Hauses auch im Beisein des Jugend-
amtsvertreters, wie Kontaktaufnahmen mit der Polizei erfolgen können, 
wie Vernehmungen von der Polizei in den Räumen des Childhood-Hau-
ses durchgeführt werden können, welche Unterstützungsmöglichkei-
ten es z. B. auch durch Psychosoziale Prozessbegleitung gibt und was 
ein Ergänzungspfleger ist. In dem Gespräch werden auch die Bedenken 
des Vaters aufgegriffen, welche Belastungen mit einem Strafverfahren 
einhergehen können.

Der Vater wird darüber aufgeklärt, dass es in Deutschland keine polizei-
liche Anzeigepflicht für Fachkräfte gibt, auch nicht für das Jugendamt. 
Es wird zudem erläutert, dass für Ermittlungsbehörden wichtig ist, dass 
sie möglichst zeitnah ermitteln können, da möglicherweise Beweismit-
tel ansonsten nicht mehr zugänglich sind. Als Ben sich aufnahmefähig 
zeigt, wird auch mit ihm besprochen, was Polizei und Gericht eigentlich 
tun und was eine Vernehmung ist, falls diese durchgeführt wird. Dazu 
wird ihm auch der audiovisuelle Vernehmungsraum im Childhood-Haus 
nochmals gezeigt, in dem alles stattfinden würde.

Am ersten Vorstellungstag im Childhood-Haus steht natürlich die Frage 
im Vordergrund, wie sichergestellt werden kann, dass Ben innerhalb 
der nächsten Stunden bzw. Tage keiner erneuten Gefährdung ausge-
setzt wird, bis weitere Klärungsschritte erfolgt sind. Die informierte 
Abwägung und Entscheidung, ob eine Anzeige erstattet werden soll, 
lässt sich oftmals nicht im Zuge des ersten Vorstellungskontaktes klä-
ren und bedarf meist weiterer Gespräche. Bevor alle das Childhood-
Haus an diesem ersten Tag wieder verlassen, wird besprochen, wie der 
weitere Austausch geregelt ist und welche nächsten Schritte bereits 
feststehen.
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Die koordinierende Fachkraft bleibt in den kommenden Tagen mit der 
Familie in engem Austausch und weist darauf hin, dass auch die Eltern 
mit der Psychologin sprechen können, um sich in der Akutsituation be-
raten zu lassen und um über die grundsätzliche Möglichkeit ergänzen-
der Beratungs- und ggf. Therapieangebote informiert zu werden.

Nach einer kurzen Weile wird – insbesondere auch, weil Ben dies 
möchte – eine Anzeige bei der Polizei durch den Vater erstattet und 
von der Polizei ein Termin zur polizeilichen audiovisuellen Vernehmung 
im Childhood-Haus vereinbart. Bei diesem Termin ist Ben kaum wieder-
zuerkennen. Er scheint kaum geschlafen oder gegessen zu haben und 
wirkt völlig aufgelöst. Es findet ein stabilisierendes Gespräch mit der 
ihm bereits bekannten Psychologin statt. Anschließend lernt Ben den 
vernehmenden Polizisten kennen. Dieser ist in Kindervernehmungen 
geschult und geht in der Befragung sehr geduldig vor, sodass es Ben ge-
lingt, seine Aussage zu machen, auch wenn er insgesamt sehr belastet 
wirkt. Die Polizei erklärt zum Ende hin, dass noch weitere Ermittlungen 
erfolgen müssen und die Staatsanwaltschaft für das Ermittlungsver-
fahren verantwortlich ist.

Ben kommt daraufhin zu weiteren stabilisierenden Gesprächen ins 
Childhood-Haus. Aufgrund seiner ausgeprägten Belastungszeichen 
wird ihm eine längerfristige ambulante traumatherapeutische Anbin-
dung empfohlen. In der Region gibt es bisher zwar noch keine Kinder- 
und Jugendtraumaambulanz, jedoch sehr erfahrene ambulant tätige 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen.

Seitens der Staatsanwaltschaft wird die Durchführung einer ermitt-
lungsrichterlichen Videovernehmung von Ben nach § 58 a StPO bean-
tragt. Diese erfolgt ca. drei Monate, nachdem er sich das erste Mal 
im Childhood-Haus vorgestellt hat. Die Staatsanwaltschaft veranlasst, 
dass bereits eine rechtspsychologische Sachverständige im Übertra-
gungsraum im Childhood-Haus anwesend ist und aussagepsycholo-
gisch relevante Fragen in die Vernehmung mit einbringen kann. Durch 
den räumlichen Aufbau des Childhood-Hauses wird sichergestellt, dass 
alle an dieser Stelle relevanten Verfahrensbeteiligten durch die audio-
visuelle Vernehmung ihre Rechte zur Verfahrensbeteiligung wahrneh-
men können, so auch der Angeschuldigte sowie dessen Verteidigung 
und die Nebenklagevertretung.

Bens Familie hat ihren Anspruch auf Psychosoziale Prozessbegleitung 
wahrgenommen und Ben fühlt sich soweit wohl in der mittlerweile be-
kannten Umgebung des Childhood-Hauses. Er weiß genau, was auf ihn 
zukommt. Er ist sogar damit einverstanden, das Vernehmungsgespräch 
alleine mit dem Ermittlungsrichter im Vernehmungsraum zu führen. 
Den Raum kennt er bereits von der polizeilichen Befragung. Ben weiß, 
dass auch andere Menschen die Übertragung sehen können (auch 
der Lebensgefährte seiner Mutter), während er dort mit dem Richter 
spricht, und dass alles, was er sagt, aufgenommen wird. Er weiß, dass 
dadurch ermöglicht werden kann, dass er später, wenn es eventuell 
noch eine Hauptverhandlung im Gericht geben wird, nicht ins Gericht 
gehen muss, um alles erneut zu erzählen. Ben erzählt der Psychologin 
im Nachhinein, wie stolz er ist, dass er mit dem Richter gesprochen hat, 
und wie erleichtert er ist, dass er all das, was er erlebt hat, in Ruhe 
erzählen konnte.

Eine weitere Anbindung von Ben an einen Kinder- und Jugendtrauma-
therapeuten wird anschließend durch das Childhood-Haus angebahnt, 
denn es gibt weiterhin noch viele „Baustellen“ und offene Fragen. Zu-

dem wird ein familiengerichtliches Verfahren angestoßen. Ben weiß, 
dass er sich jederzeit im Childhood-Haus melden kann, falls er Fragen 
hat. Für seinen Alltag sind jedoch die wesentlichen Sachen geklärt, die 
weiteren Anbindungen erfolgt, sodass Ben beim Abschied nur sagt, 
dass er vielleicht nochmal auf eine Runde Uno vorbeikommen möchte.

Auch wenn dieser fiktive Fall exakt so in einem der Child-
hood-Häuser hätte ablaufen können, werden mit solchen Bei-
spielen nie die Komplexität sowie das immense Spektrum an 
Flexibilität abgebildet, das in der realen Umsetzung von Kin-
derschutzfällen in den Childhood-Häusern stets nötig ist. Ein 
sich – ggf. auch im Fallverlauf dynamisch – veränderndes De-
tail kann zur Auftrags- bzw. Schwerpunktverlagerung im Fall-
verlauf führen (wenn z. B. keine Anzeige gestellt worden wäre 
oder erst zu einem anderen Zeitpunkt; wenn das Sorgerecht 
anders geregelt gewesen wäre etc.). Genau diese Flexibili-
tät und Agilität der ständigen Anpassung an den individuellen 
Fall sind die Besonderheit in den Childhood-Häusern. Unab-
hängig davon, ob letztlich nur ein Ausschnitt oder aber das 
gesamte, hochkomplexe interdisziplinäre Angebot gebraucht 
wird oder nicht – zentral ist, dass Letzteres immer möglich ist 
und zeitnah umgesetzt werden könnte. Die Fälle sind alle un-
terschiedlich, das Spektrum an Unterstützung und Klärungs-
bedarf riesig, das Ziel jedoch ist stets dasselbe: Kindern und 
Jugendlichen soll es nach einem Verfahren besser gehen als 
vorher, Retraumatisierung und Reviktimisierung sollen dabei 
verhindert und Resilienz gestärkt werden.

Das Childhood-Haus-Konzept im  
Spannungsfeld diverser Interaktions-
felder der Psychologie
Wie im Fallbeispiel deutlich wurde, werden in Childhood-
Haus-Fällen je nach Bedarf (auch) Vertreter*innen der klini-
schen Psychologie und Psychotherapie, der Entwicklungs-
psychologie sowie der Rechtspsychologie einbezogen. Zu-
dem wird bei Bedarf zu den Angeboten der Psychosozialen 
Prozessbegleitung oder der Traumaambulanzen vermittelt 
bzw. können diese je nach Verfügbarkeit am Standort mit ein-
bezogen werden. In der Praxis zeigen sich – bei den anderen 
involvierten Berufsgruppen der Medizin, Jugendhilfe, Polizei 
und Justiz sowie nicht zuletzt auch bei den Betroffenen selbst 
– nicht selten Unklarheiten oder Unverständnis für die unter-
schiedlichen Teilbereiche und Aufgaben der Psychologie.

Dabei unterscheiden sich die Aufträge und Haltungen der 
verschiedenen Fachkräfte innerhalb der Disziplin sehr. 
Psychotherapeut*innen stehen ihren Patient*innen offen 
und unterstützend zur Seite und versuchen, im Aufarbei-
tungsprozess die individuellen Ressourcen zu aktivieren, zu 
stabilisieren, das Geschehene einzusortieren und einen indi-
viduellen Umgang zu ermöglichen. Psychiater*innen haben 
einen ähnlichen Auftrag, fokussieren dabei zusätzlich noch 
auf medizinische bzw. medikamentöse Aspekte. In der Regel 
wird beides nicht direkt im Childhood-Haus angeboten, die 
psychologische Fachkraft bzw. die kinderschutzmedizinisch, 
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somatisch orientierten Ärzt*innen verweisen die Kinder und 
Jugendlichen nach einer ersten Diagnostik gegebenenfalls an 
die passenden Stellen und unterstützen die Überleitung. Aus-
sagepsychologische Angebote hingegen, die Teil der Rechts-
psychologie sind, dienen primär der Objektivierung der mitge-
teilten Informationen im Sinne einer separaten Sachverständi-
genkompetenz. Auftrags- und Rollenklarheit aller Beteiligten 
bzw. gegenüber allen Akteur*innen und zu jedem Zeitpunkt 
der sich teils sehr dynamisch entwickelnden Fallgeschichten, 
ist daher von aller höchster Bedeutung.

Aktuell wird diskutiert, ob bzw. wie eine frühe aussagepsy-
chologische „Diagnostik“ im Sinne einer forensischen Explo-
ration im Rahmen der Klärungsprozesse ggf. bereits vor zi-
vil- oder strafrechtlichen Verfahren in einem Childhood-Haus 
möglich und sinnvoll ist und wie diese in spätere juristische 
Verfahren einfließen könnte. Diese Frage ergibt sich insbe-
sondere daher, dass die meisten (Verdachts-)Fälle zeitlich 
vor einem strafrechtlichen oder familienrechtlichen Verfahren 
vorgestellt werden, zumeist im Kontext einer Kindeswohlge-
fährdungsvermutung oder davon 
unabhängigen Gewaltoffenba-
rung. Oftmals ist dabei zu Beginn 
unklar, ob überhaupt oder wann 
eine strafrechtliche Aufarbeitung, 
also eine Anzeigeerstattung, er-
folgen wird. In Deutschland gibt 
es im Gegensatz zu vielen ande-
ren europäischen Ländern keine 
(polizeiliche) Anzeigepflicht für 
Fachkräfte, was – anders als in Barnahus-Modellen anderer 
Länder – das Angebot und die Prozesse in den Childhood-
Häusern beeinflusst.

Interessant für die weitere Entwicklung und Verknüpfung der 
Angebote von Childhood-Häusern wird auch die Auslegung 
des neuen Sozialen Entschädigungsrechts SGB XIV, insbe-
sondere, da eine flächendeckende Versorgung mit Kinder- 
und Jugendtraumaambulanzen noch in weiter Ferne liegt. 
Im SGB XIV, das in diesem Jahr nun vollumfänglich in Kraft 
getreten ist, ist explizit für Betroffene von Gewalt eine rasche 
therapeutische Anbindung in Traumaambulanzen gesetzlich 
geregelt (SGB XIV). „Bei der psychotherapeutischen Frühin-
tervention (§ 32 SGB XIV) handelt es sich um eine Akutver-
sorgung in der Traumaambulanz in den ersten zwölf Monaten 
nach der Tat bzw. nach Kenntnis der Tat. Diese Art der Sofort-
intervention kann für Betroffene nach traumatischen Ereig-
nissen zur Vermeidung oder Abmilderung von Langzeitfolgen 
sinnvoll sein (Bräu et al., 2024, S. 25).

Das Dilemma der Therapie im Strafver-
fahren – wie kommen die Disziplinen 
zusammen?
An dieser Stelle nähern wir uns der Fragestellung der The-
rapieaufnahme bzw. des Umgangs mit laufenden/stattgeha-

bten Therapien in Strafverfahren aus dem Fallbeispiel, denn 
in der Diskussion um Wahrheitsfindung und Glaubhaftigkeit 
von Opferzeug*innen in strafrechtlichen Verfahren hält sich 
weiterhin hartnäckig die Behauptung, keine Psychotherapie 
in Anspruch nehmen zu dürfen, solange das Strafverfahren 
noch läuft, um die Aussage der Kinder und Jugendlichen 
nicht zu verfälschen (Schemmel & Volbert, 2021; Fegert et al., 
2024). An der Schnittstelle zur Justiz und Rechtspsychologie 
kann sich hieraus – wie im Fallbeispiel angedeutet – im Child-
hood-Haus-Alltag ein regelrechtes Dilemma ergeben. Kinder 
und Jugendliche, die sich in einem Strafverfahren befinden, 
sind sowohl durch das Erlebte und ihre aktuelle Lebenssitu-
ation als auch durch den (rechtlichen) Klärungsprozess oft-
mals hoch belastet. Statt ihrem Bedürfnis nachzukommen, 
professionell therapeutisch begleitet zu werden, begegnet 
ihnen hier jedoch die Befürchtung, dass insbesondere eine 
traumazentrierte therapeutische Aufarbeitung die Erinnerung 
verändern könne und damit die Gefahr bestehe, die Glaub-
haftigkeit von Aussagen zu beinträchtigen. Es gehe vor allem 
darum „dass sich durch eine Behandlung die eine Aussage 

begleitenden Emotionen abschwächen und die Glaubhaftig-
keit dadurch beeinträchtigt werde, dass die Traumatisierung 
nicht mehr spürbar sei“ (Schemmel & Volbert, 2021, S. 15). 
Die Konsequenz daraus ist, dass (Trauma)Therapeut*innen 
nur selten Kinder und Jugendliche aufnehmen, wenn das 
juristische Verfahren noch nicht abgeschlossen ist (Stang 
& Sachsse, 2014). Die Chance minimiert sich noch einmal, 
wenn es explizit um eine traumazentrierte und nicht nur stabi-
lisierende Begleitung geht (ebd.) Bublitz (2019) spricht hierbei 
von einem traumatherapeutischen Dilemma. Wenn Kindern 
und Jugendlichen gerade dann von psychotherapeutischen 
Interventionen abgeraten wird, wenn sie es am meisten be-
nötigen, stellt das alle involvierten Disziplinen vor eine im-
mense Herausforderung.

Es gibt keine Vorschrift, die besagt, dass Personen in einem 
laufenden Strafverfahren nicht psychotherapeutisch ange-
bunden sein dürfen. Laut Schemel und Volbert (2021) haben 
Vertreter*innen von Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehör-
den bisher auch keine offizielle Stellungnahme dazu abzuge-
ben. Im BGH-Beschluss vom 25. November 1998 (Az. 2StR 
496/98 NStZ – RR 1999, 108) ist interessanterweise sogar 
eindeutig festgehalten: „Auch darf und muss, soweit medizi-
nisch-psychologisch indiziert, ohne Rücksicht auf die in einem 
Strafverfahren anstehenden Vernehmungen mit einer Thera-
pie begonnen oder eine bereits begonnene Therapie weiter 
durchgeführt werden. Anders lautende Empfehlungen, mit 

        Anders lautende Empfehlungen, mit dem Therapiebeginn bis zum 
Abschluss des Strafverfahrens zuzuwarten, wären geeignet, die Ge-
sundheit der Verletzten zu gefährden, und finden eine Stütze weder im 
Gesetz noch in der Rechtsprechung.
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dem Therapiebeginn bis zum Abschluss des Strafverfahrens 
zuzuwarten, wären geeignet, die Gesundheit der Verletzten 
zu gefährden, und finden eine Stütze weder im Gesetz noch 
in der Rechtsprechung. Insbesondere ist der Beweiswert von 
Zeugenaussagen, die erst nach oder während einer Therapie 
erfolgen, nicht generell geringer. Es ist lediglich erforderlich, 
dass das Tatgericht die Tatsache der Therapie in seinem Urteil 
erwähnt und sich bei der Beweiswürdigung auch mit dieser 
Tatsache auseinandersetzt“. Zudem ist bisher empirisch we-
der belegt noch widerlegt, ob und wenn ja, inwiefern trau-
mafokussierte Interventionen Gedächtnisinhalte verändern 
(Fegert et al., 2024).3 Fakt jedoch ist, dass in manchen Be-
weisaufnahmen einer laufenden oder abgeschlossenen psy-
chotherapeutischen Behandlung eine starke Gewichtung ge-
geben wird, da schnell die Frage im Raum steht, ob die*der 
Betroffene eventuell verzerrte Erinnerungen an das Gesche-
hene haben könnte und damit die Glaubhaftigkeit ihrer*seiner 
Aussage in Gefahr gerät (Schemmel & Volbert, 2021). Die 
grundsätzliche Debatte um falsche Erinnerungen in Psycho-
therapien entflammt immer wieder zwischen den Disziplinen, 
erst kürzlich in der Diskussion zur organisierten und rituellen 
Gewalt (s. dazu Stellungnahme GPTD, 2023; Positionspapier 
DGfPI & Fachverband Traumapädagogik, 2023; Aé, 2023; 
Berbner, 2023).

Die aktuelle Expertise zur Methode der forensischen Glaub-
haftigkeitsbegutachtung von Fegert und Kolleg*innen (2024) 
setzt sich in einer kritischen Betrachtung mit der bestehen-
den Rechtspraxis und dem Stellenwert der „Nullhypothese“ 
in der Glaubhaftigkeitsbegutachtung auseinander. Zusam-
menfassend wird konstatiert, dass eine falschverstandene 
Wissenschaftlichkeit und Sicherheit, die mit der „Nullhypo-
thesenprüfung“ im Praxisalltag einhergeht, gravierende Fol-
gen für die richterliche Würdigung dieser rechtspsychologi-
schen Methodik und die resultierende Rechtsprechung in 
allen betroffenen Rechtsbereichen habe. Es wird deutlich, 
dass die Mängel der Methode weder ausreichend bekannt 
sind noch entsprechend diskutiert und kritisch reflektiert wer-
den. Zu betonen ist, dass wissenschaftliche rechtspsycholo-
gische, kognitions- und entwicklungspsychologische Aspek-
te und traumapsychologische Erkenntnisse in der gelebten 
Verfahrenspraxis und Rechtsprechung keine ausreichende 
Berücksichtigung finden und insbesondere die Vulnerabilität 
und Benachteiligung von minderjährigen Opferzeug*innen 
und Betroffenen sexualisierter Gewalt dadurch systematisch 
verstärkt werden.

Die Expertise geht zudem explizit auf das Spannungsverhältnis 
von Psychotherapie und Glaubhaftigkeit vor dem Hintergrund 
empirisch gestützter traumafokussierter Psychotherapie-
verfahren ein und argumentiert unter anderem, dass aus 
psychotraumatologischer Perspektive vielmehr diskutiert 
werden sollte, inwiefern eine evidenzbasierte Traumathe-
rapie nicht eher Betroffene befähigt, trotz „bestehender 
emotionaler Überflutung bei Abruf und starker Vermeidung 
einen Freitext zu generieren bzw. eine in Bezug auf die Re-
alkennzeichen ausreichende Qualität der Aussage zu errei-

chen“ (Fegert et al., 2024, S. 58). Die Expertise positioniert 
sich aufgrund vorhandener Ansprüche Betroffener auf eine 
adäquate Krankenbehandlung eindeutig gegen das Abwarten 
einer traumafokusierten Psychotherapie im Strafverfahren, 
um die Aussagefähigkeit zu steigern. Es wird insgesamt eine 
verstärkte Zusammenarbeit von Forschung und Praxis in den 
Bereichen Psychotherapie und Aussagepsychologie als zwin-
gend erforderlich betrachtet, „um das unbeeinflusste Aussa-
geverhalten nicht über das gesundheitliche Wohlergehen der 
Betroffenen zu stellen“ (ebd., S. 3).

Das Konzept der Childhood-Häuser kann im Rahmen dieser 
Kontroverse dazu beitragen, in der Praxis einen engen Erfah-
rungsaustausch zu ermöglichen sowie Klarheit und Hand-
lungssicherheit zu schaffen. Durch professionalisierten Um-
gang, Transparenz für alle Beteiligten und gut koordiniertes 
intersektorales Vorgehen kann das Konzept als Gute-Praxis-
Beispiel dienen. Empirische Berichte aus den Childhood-
Häusern zeigen bereits jetzt sowohl, dass das Konzept im 
Ganzen und insbesondere eine gute psychosoziale Beratung, 
Begleitung und Überleitung der Kinder und Jugendlichen 
die Belastungen der Klärungsprozesse und strafrechtlichen 
Aufarbeitung reduzieren können, als auch, dass zudem ein 
positiver Effekt auf die Aussagequalität und Verfahrensfüh-
rung beobachtet werden kann. Aktuell laufen in Deutschland 
verschiedene (noch nicht veröffentlichte) Maßnahmen zur 
weiteren wissenschaftlichen Evaluation des Childhood-Haus-
Konzeptes, um den theoretisch naheliegenden und empirisch 
berichteten Nutzen und die Wirksamkeit in den deutschen 
Strukturen besser zu erfassen.

Fazit und Ausblick

Interdisziplinarität muss für eine gelingende Konzeptumset-
zung also an allen Stellen in seiner Komplexität verstanden 
und gelebt werden. Klare Rollen, Aufträge und Verantwor-
tungsbereiche, gute Koordinationsmechanismen sowie regel-
mäßiger Austausch unter allen involvierten Akteur*innen sind 
Voraussetzung, um teilweise sehr unterschiedlichen Professi-
onen eine gemeinsame Arbeitsgrundlage basierend auf dem 
Konzept der Childhood-Häuser zu ermöglichen. Kindeswohl 
und Kinderschutz als eine gemeinsame Verantwortung zu 
verstehen, ohne dabei den eigenen professionellen Auftrag 
und damit verbundene Handlungsmöglichkeiten und -grenzen 
aus dem Blick zu verlieren, ist oberstes Ziel. Unstimmigkeiten, 
Unklarheiten, Überschneidungen und teilweise hartnäckige 
Vorurteile oder gar gravierende Widersprüche in den Sys-
temlogiken bzw. Zielkonflikte zu adressieren und Lösungen 
auszuarbeiten, ist eine stetige Herausforderung in der Imple-
mentierung des Childhood-Haus-Konzeptes. Es bedarf dabei 
stets intensiver und kontinuierlicher Reflexionsprozesse aller 
Beteiligten, die – wie soeben aufgezeigt – nicht immer ein-
fach sind. Die Entwicklung von einer Multidisziplinarität hin zu 

3 Für eine bessere Einordnung möchten wir hier auch auf das Positionspapier 
zur psychotherapeutischen Behandlung der Folgen sexuellen Missbrauchs der 
Fachgesellschaft DGPM und weiterer verweisen (2023). 
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einer neuen Transdisziplinarität bietet dabei sowohl Chancen 
als auch viele Herausforderung. Das Childhood-Haus-Konzept 
kann dabei als Lernort für alle Disziplinen dienen und mit der 
Zeit tieferes und umfassenderes Verständnis für die Situation 
und Perspektive der Kinder und Jugendlichen ermöglichen. 
Im Sinne der Operationalisierung der Kinderrechte können 
das Childhood-Haus-Konzept sowie die ihm zugrundeliegen-
den Barnahus-Standards als zentrale Bausteine für einen Sys-
temwandel betrachtet werden.
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